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 Veröffentlicht am 12.06.1991

Index

21/02 Aktienrecht

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

AktG 1965 §1;

BAO §24 Abs1 litc;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1992/4;

Rechtssatz

Auch wenn die Aktionäre beim Erwerb der Aktien nicht an deren Wert, sondern direkt am Wert eines

landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Vermögens der Aktiengesellschaft interessiert gewesen sind, so führt

eine derartige Motivation für den Kauf von Aktien keinesfalls dazu, das Vermögen der Aktiengesellschaft zu einem

Treuhandvermögen der Aktionäre umzudeuten.
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